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64.   Nachtragshaushaltssatzung 

des Wasser- und Bodenverbandes Pottloch-Kronsgaard 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
 
Die Verbandsversammlung hat am 21. Juni 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen. 

§ 1 
 

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-Haushaltsplanes wird festgesetzt 
auf 
 

30.700,00 Euro. 
 

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögens-Haushaltsplanes wird festgesetzt 
auf  
 

0,00 Euro. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 
 

7.500,00 Euro. 
 

§ 3 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 

0,00 Euro. 
 

§ 4 
 

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt: 
 
Gewässerunterhaltung:     8,20 €/BE 
Abteilung Rohrleitungen:     1,00 €/ha 
Kapitaldienstabteilung:     0,00 €/BE/ha 
Deichunterhaltung:      26,60 €/BE/ha 
Schöpfwerke:       20,00 €/BE/ha 
Grundbeitrag:       22,10 je Mitglied 
 

§ 5 
 

Besondere Vorschriften zu den Einnahmen, Ausgaben und Stellenplan:  -- 
 

§ 6 
 

Als Hebetermin wird der --  festgesetzt. 
 
Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am   19.12.2009. 
 
Süderbrarup, den 21.06.2010   
 
gez. W. Bruhn  
Verbandsvorsteher 
 
Jedes Verbandsmitglied des o. a. Wasser- u. Bodenverbandes kann beim Verbandsrechner innerhalb 
von 14 Tagen (nach Terminabsprache) Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
dessen Anlagen nehmen. 
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65. Schulverband Mittelangeln   Satrup,  05.07.2010 
    Der Verbandsvorsteher   
     
       
 
 
 
 
 
 
 

Einladung  
zur Sitzung des Schulleiterwahlausschusses 
des Schulverbandes Mittelangeln zur Wahl  

des Schulleiters/der Schulleiterin für die Grundschule Husby 
am Donnerstag, den 15. Juli 2010, um 19.00 Uhr 

im Sitzungsaal der Amtsverwaltung Satrup, Bahnhofstr. 1, 24986 Satrup. 
 

Ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Einsicht der Bewerbungsunterlagen.  
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Schulverbandsvorsteher 

 
2. Wahl eines Vorsitzendendes Schulleiterwahlausschusses unter Leitung des 

Schulverbandsvorstehers / des ältesten Mitgliedes 
 

3. Verpflichtung der Mitglieder des Wahlausschusses durch den Vorsitzenden 
des Schulleiterwahlausschusses 

 
4. Beratung und Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit 

 
5. Vorstellung der Bewerber 

 
6. Wahl des Schulleiters 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Schulverbandsvorsteher 
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66. Schulverband Mittelangeln   Satrup, 25.06.2010 
    Der Verbandsvorsteher   
        

Einladung 
zur Sitzung der Schulverbandsversammlung  

des Schulverbandes Mittelangeln 
am 12.07.2010, um 19.00 Uhr 

im Gemeindehaus Sörup, Schleswiger Str. 3, Bürgersaal  
Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 
2. Anträge zur Tagesordnung 
 
3. Protokoll der letzten Sitzung  
 
4. Verwaltungsbericht des Verbandsvorstehers 
 
5.  Durchführung einer Fragestunde für Gäste 
 
6. Beratung und Beschluss über Vertragsangelegenheiten zur 

Mensaverpachtung 
 
7. Prüfung der Jahresrechnung 2009 und Genehmigung der geleisteten über- 

und außerplanmäßigen Ausgaben (RPA am 25.03.2010!) -Anlage Protokoll 
 

8. Beratung und Beschluss über die Beschaffung eines Kommunaltreckers 
für das Schulzentrum Satrup 
 

9. Beratung und Beschluss über die Installation einer Photovoltaik-Anlage im 
Schulzentrum 
 

10.  Beratung und Beschluss über die Vergabe von Aufträgen 
a) für die Planung der Außenanlagen Neubau Schulzentrum 
b) für die Kücheneinrichtung 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Ablösung des Schuldendienstes für den 
Neubau der Kampfbahn C an die Gemeinde Satrup 
 

12. Zusammenarbeit des Jugendzentrums der Gemeinde Satrup und der OGS 
 

13. Astrid-Lindgren-Schule Sörup – Aufnahme von Schülern der Außenstelle  
Glücksburg 
 

14. Beratung und Beschluss über die Übernahme von Ausbildungskosten für das 
Projekt Seniorpartner in School 
 

15. Beratung und Beschluss über die Fortführung der Vereinbarung mit dem 
 Schwarzdeckenunterhaltungsverband für die Grundschule Husby 

 
16.  Verschiedenes 
 
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
17. Personalangelegenheiten 
18. Zukunft der Struensee Gemeinschaftsschule  
   
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Schulverbandsvorsteher   
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67.     2. Nachtragssatzung  
zur Satzung des Schulverbandes Schafflund  

 
Aufgrund der §§ 53 und 56 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-
Holstein und des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der 
Schulverbandsversammlung vom 23.06.2010 folgende 2. Nachtragssatzung zur Satzung des 
Schulverbandes Schafflund erlassen: 
 

§ 1 
 

§ 8 – Ständige Ausschüsse – Abs. 1 a –  
 
erhält folgende Fassung: 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
Zusammensetzung: 
5 Mitglieder 
 

Aufgabengebiet: 
Sicherstellung der Attraktivität der Schule, Finanzwesen 

 
 Weiterhin entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über: 
 

1. Verzicht auf Ansprüche des Schulverbandes und Niederschlagung solcher 
Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein 
Betrag von 50.000,00 € nicht überschritten wird; 

 

2. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung 
anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich 
gleichkommen, soweit ein Betrag von 50.000,00 € nicht überschritten wird; 

 

3. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes einen Betrag von 50.000,00 € nicht übersteigt; 

 

4. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 50.000,00 € nicht 
übersteigt; 

 
5. Veräußerung und Belastung von Schulverbandsvermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 50.000,00 € nicht 
übersteigt; 

 
6. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 

50.000,00 €; 
 

7. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der jährliche 
Mietzins 50.000,00 € nicht übersteigt; 

 
8. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000,00 €; 

 
9. Einstellung von Dienstkräften bis einschl. der Entgeltgruppe 5 TVöD. 

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die vorstehende 
Nachtragssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

 
Schafflund, den 29.06.2010 
     (Siegel) 
gez. Jürgen Schrum 
(Schulverbandsvorsteher) 
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